
H a u p t s a t z u n g 

der Ortsgemeinde Winterburg 

vom 04.02.2015 

 

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der 

Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 der Lan-

desverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die fol-

gende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemein-

de. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können ab-

weichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwal-

tung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall 

ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag 

vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 

hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienst-

freien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, 

dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.  

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür keine 

besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates werden 

abweichend von Absatz 1 durch Aushang an der Bekanntmachungstafel, die sich in der Soon-

waldstraße unter den zwei Linden befindet, bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntma-

chung gemäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist. 

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die vorge-

schriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen 

die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an der Bekanntmachungstafel, die sich in der 

Soonwaldstraße unter den zwei Linden befindet. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Be-

seitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der 

Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungs-

form vorgeschrieben ist. 

§ 2 
Ausschüsse des Ortsgemeinderates 

Die Ausschüsse werden im Bedarfsfall durch Beschluss des Ortsgemeinderates gebildet. 
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§ 3 
Beigeordnete 

Die Ortsgemeinde hat bis zu drei Beigeordnete. 

 

§ 4 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates  

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendun-

gen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsgemeinderates 

eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6.  

(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 10 €. 

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten für Fahrten zwischen Woh-

nort und Sitzungsort erstattet. 

(4) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den Best-

immungen des Landesreisekostengesetzes. 

(5) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen oder Besprechungen an einem Tag wird nur insgesamt 

ein Sitzungsgeld gewährt. 

§ 5 
Aufwandsentschädigung 

für Mitglieder von Ausschüssen 

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderates erhalten eine Entschädigung gemäß  

     § 4 Abs. 2. 

 

(2)Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 bis 6 entsprechend. 

§ 6 
Aufwandsentschädigung 
des Ortsbürgermeisters  

(1)Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomA-

EVO. 

(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach einem 

Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Ortsgemeinde getragen. Die 

pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die Aufwandsent-

schädigung nicht angerechnet. 

(3) § 4 Abs. 5 gilt entsprechend. 
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§ 7 
Aufwandsentschädigung 

der Beigeordneten 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 

Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines 

vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der 

dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung insgesamt 

während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung 

insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2.  

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt 

wird, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Ortsgemeinderates eine Aufwandsentschä-

digung nach § 4 Abs. 2; sofern sie nicht bereits hierfür eine Entschädigung als gewähltes Rats- 

oder Ausschussmitglied erhalten. 

(3) § 4 Abs. 3 bis 6 sowie § 6 Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 8 
In-Kraft-Treten  

(1) Die Hauptsatzung tritt am 1. Juni 2014 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 26.01.2000 sowie die Änderungssatzung vom 

12.07.2004 außer Kraft. 

 

Winterburg, den 04.02.2015 

 

 

 

Gez. Ralf Hartung 

Ortsbürgermeister 

 

Hinweis auf die Rechtsfolge: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten 

ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung un-
ter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-

nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 


